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und wurden 648 wıeder 1n den Besıtz ıhrer Kıiırchen eingesetzt. Augsburg Wl Jetzt 1ne
bikontessionelle Stadt, 1n der katholische und evangelısche Gemeıinden 1n me1st unmuıttel-
barer ahe nebeneinander bestanden. Bernhard Neidiger

RANZ BRENDLE: Der Erzkanzler 1m Religionskrieg. Kurfüurst Anselm aSsSımır VO

Maınz, die geistlichen Fursten und das Reich 629 b1iıs 647 (Reformationsgeschichtli-
che Studien und Texte, 156) unster: Aschendorfft 2011 5758 ISBN 78-3-407)2-
12802-72 Geb 59,—.

Das vorliegende Werk, 1ne der Eberhard Karls UnLTversıität Tübingen eingereichte
Habilitationsschrift, reiht sıch 1n SaNz verschiedene Traditionsstränge und Forschungs-
zusammenhänge eın Brendle celbst bezeichnet se1n Buch als »politische Biographie« und

1n eiıner Tradition, fur die VOTL allem olo Manns Wallenstein-Biographie stehe
19) die aber einen erfahrungsgeschichtlichen ÄAnsatz erweıtern mochte. Selbstver-
standlıch 1ST das Werk auch Teıl der nach W1€e VOTL iıntensıven Erforschung des 30-Jährigen
Krıieges, bel der 1n den etzten Jahren gerade die katholischen Akteure verstärkte Auf-
merksamkeıt ertahren haben Außerdem lässt siıch das Buch als eın Beıitrag ZULC Geschichte
der Reichskirche verstehen.

Dıie zehn Kapitel folgen nach eiıner Einleitung Fragestellung und Methode SOWI1e
den strukturellen Voraussetzungen des Maınzer Kurfürstentums der Chronologıie der

Ereignisse. Dabe1 liegt der Schwerpunkt 1n der eıt zwıischen dem Regierungsantrıtt An-
selm (C'asımırs 1629, eiınem Jahr, das mıiıt dem Restitutionsedikt zugleich den Giptel der
katholischen Machtstellung bedeutete, und dem Prager Frieden. Diesen sechs Jahren sınd
alleın WEl Drittel des Textes gewidmet. Diese Schwerpunktsetzung lässt sıch sachlich
ZuL begründen, befand sıch der Maınzer Kurfüurst doch 1n diesen Jahren aut dem H-
hepunkt se1nes politischen Einflusses. Wer allerdings VOo  5 eıner politischen Biographie
die auch 1Ur einıgermaßen gleichgewichtige Behandlung der politischen Wıirksamkeit des
Protagonisten während se1iner Regierungszeıt Ccrwartel, wırd enttauscht: Di1e
eıt nach 635 kommt W1€ 1n vielen anderen Darstellungen ZUTFLCF Epoche auch hier
allzu urz Der eingangs tormulierte AÄnspruch, 1ne eınen erfahrungsgeschichtlichen
ÄAnsatz erweıterte Biographie vorzulegen, wırd ebentalls nıcht eingelöst.

ach Meınung der Rezensentın wırd INnan dem Buch treilich ohnehin mehr gerecht,
WEn INa  5 C5, W1€e Brendle Ja auch anbıetet, als 1ne Geschichte des 30-Jährigen Krıieges
ALLS der Sıcht e1nes geistlichen Fursten, namlıch des Maınzer Erzbischofs und Kurfürsten,
liest. In dieser Perspektive liegen die Stärken des Buchs Brendle CIMMAS überzeugend
die Handlungsspielräume Anselm ('asımırs und deren rTenzen aufzuzeıgen Spielräu-
1981 die 1n se1ner Position als Kurfüurst und Reichserzkanzler begründet T, die aber
auch durch se1ne Posıition als Landesherr e1nes zersplitterten und milıtärısch ırrelevanten
Terriıtoriums bestimmt wurden. Als Kurfüurst hatte die kurfüurstliche Priäemiuinenz
1m Blick und wehrte siıch deshalb zunachst die Beteiligung der anderen Reichs-
uUursten den westtälischen Friedensverhandlungen. Als Reichserzkanzler empfand
1ne esondere Verantwortung fur das Reich und dessen Verfassung und cah se1ne Raolle
1m Zweıtelsfall der Seıte des Kaısers, W aS fur ıhn 1ne Annäherung Frankreich AL1LS-
schloss. Außerdem stand als Reichserzkanzler ‚Wr nıcht über den kontessionellen
Parteıen, tuhlte sıch aber mehr als andere verpflichtet, den Kontakt beispielsweise den
protestantischen Mitkurfürsten pflegen. Fın wichtiger Ansprechpartner W alr fur ıhn
zudem Landgraf eorg I{ VOo  5 Hessen-Darmstadt, der Schwiegersohn des sachsischen
Kurtfürsten Johann eorg W1@e eorg I1 suchte auch Anselm asımır truh den Aus-
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und wurden 1648 wieder in den Besitz ihrer Kirchen eingesetzt. Augsburg war jetzt eine 
bikonfessionelle Stadt, in der katholische und evangelische Gemeinden in meist unmittel-
barer Nähe nebeneinander bestanden. Bernhard Neidiger

Franz Brendle: Der Erzkanzler im Religionskrieg. Kurfürst Anselm Casimir von 
Mainz, die geistlichen Fürsten und das Reich 1629 bis 1647 (Reformationsgeschichtli-
che Studien und Texte, Bd. 156). Münster: Aschendorff 2011. 578 S. ISBN 978-3-402- 
12802-2. Geb. € 59,–.

Das vorliegende Werk, eine an der Eberhard Karls Universität Tübingen eingereichte 
Habilitationsschrift, reiht sich in ganz verschiedene Traditionsstränge und Forschungs-
zusammenhänge ein. Brendle selbst bezeichnet sein Buch als »politische Biographie« und 
verortet es in einer Tradition, für die vor allem Golo Manns Wallenstein-Biographie stehe 
(19), die er aber um einen erfahrungsgeschichtlichen Ansatz erweitern möchte. Selbstver-
ständlich ist das Werk auch Teil der nach wie vor intensiven Erforschung des 30-jährigen 
Krieges, bei der in den letzten Jahren gerade die katholischen Akteure verstärkte Auf-
merksamkeit erfahren haben. Außerdem lässt sich das Buch als ein Beitrag zur Geschichte 
der Reichskirche verstehen.

Die zehn Kapitel folgen nach einer Einleitung zu Fragestellung und Methode sowie 
zu den strukturellen Voraussetzungen des Mainzer Kurfürstentums der Chronologie der 
Ereignisse. Dabei liegt der Schwerpunkt in der Zeit zwischen dem Regierungsantritt An-
selm Casimirs 1629, einem Jahr, das mit dem Restitutionsedikt zugleich den Gipfel der 
katholischen Machtstellung bedeutete, und dem Prager Frieden. Diesen sechs Jahren sind 
allein zwei Drittel des Textes gewidmet. Diese Schwerpunktsetzung lässt sich sachlich 
gut begründen, befand sich der Mainzer Kurfürst doch in diesen Jahren auf dem Hö-
hepunkt seines politischen Einflusses. Wer allerdings von einer politischen Biographie 
die auch nur einigermaßen gleichgewichtige Behandlung der politischen Wirksamkeit des 
Protagonis ten während seiner gesamten Regierungszeit erwartet, wird enttäuscht: Die 
Zeit nach 1635 kommt – wie in vielen anderen Darstellungen zur Epoche – auch hier 
allzu kurz. Der eingangs formulierte Anspruch, eine um einen erfahrungsgeschichtlichen 
Ansatz erweiterte Biographie vorzulegen, wird ebenfalls nicht eingelöst. 

Nach Meinung der Rezensentin wird man dem Buch freilich ohnehin mehr gerecht, 
wenn man es, wie Brendle es ja auch anbietet, als eine Geschichte des 30-jährigen Krieges 
aus der Sicht eines geistlichen Fürsten, nämlich des Mainzer Erzbischofs und Kurfürsten, 
liest. In dieser Perspektive liegen die Stärken des Buchs. Brendle vermag überzeugend 
die Handlungsspielräume Anselm Casimirs und deren Grenzen aufzuzeigen – Spielräu-
me, die in seiner Position als Kurfürst und Reichserzkanzler begründet waren, die aber 
auch durch seine Position als Landesherr eines zersplitterten und militärisch irrelevanten 
Territoriums bestimmt wurden. Als Kurfürst hatte er stets die kurfürstliche Präeminenz 
im Blick und wehrte sich deshalb zunächst gegen die Beteiligung der anderen Reichs-
fürsten an den westfälischen Friedensverhandlungen. Als Reichserzkanzler empfand er 
eine besondere Verantwortung für das Reich und dessen Verfassung und sah seine Rolle 
im Zweifelsfall an der Seite des Kaisers, was für ihn eine Annäherung an Frankreich aus-
schloss. Außerdem stand er als Reichserzkanzler zwar nicht über den konfessionellen 
Parteien, fühlte sich aber mehr als andere verpflichtet, den Kontakt beispielsweise zu den 
protestantischen Mitkurfürsten zu pflegen. Ein wichtiger Ansprechpartner war für ihn 
zudem Landgraf Georg II. von Hessen-Darmstadt, der Schwiegersohn des sächsischen 
Kurfürsten Johann Georg. Wie Georg II. suchte auch Anselm Casimir früh den Aus-
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gleich MI1L der anderen kontessionellen Se1ite Zeıtpunkt als beide damıt ıhren
kontessionellen Lagern noch ziemlich ısoliert Entscheidend fur diese Bemuüuhun-
SCH W Al. dass Anselm asımır den rıcg eindeutig als Religionskrieg verstand Anders
als Franz Wıilhelm VO Wartenberg, der Bischof VO Osnabruück ZUOS der Maınzer
Kurftürst daraus aber nıcht den Schluss dass dieser rıc9 MI1L (Jottes Hılte deshalb b1iıs

SC1INECIN sıegreichen Ende durchgefochten werden un Zugeständnisse die
Haretiker unzulässig sondern Anselm AaSımIır türchtete schon bald nach 630 dass
der r1e9 fur die katholische Parteı nıcht W, SC1 und 11 Fortdauer des Krieges
ZU Verlust des bisher Erreichten fuhr en werde. Da der Krıeg aber 1 Kern,
Überzeugung, C1M Religionskrieg SCI, liege 1 der kontessionellen rage auch der Schlüssel

SCIHNETr Übérwinduné. Zugeständnisse die Protestanten deshalb unumgänglıch
und auch zulässig, Schlimmeres verhuüten und den Frieden erlangen Es 151 C1M
zentrales Ergebnis des Buches aufgezeigt haben dass Anselm asımır diese OS1-
LLON bereılts cehr truh ausbildete und Prinzıp b1iıs SC1MN Lebensende durchgehalten
hat Brendle bezeichnet den Religionsfrieden des Westfälischen Friedens deshalb auch
als Frieden Anselm (asımırs Er macht damıt deutlich dass der Ausgleich zwıischen den
Religionsparteien nıcht alleın Johann Philıpp VOo  5 Schönborn zuzuschreiben 1ST sondern
dass hier bereıts dessen organger die entscheidende Grundlage gelegt hat nıcht zuletzt
MI1L dem Gutachten das den Kalser VO der Zulässigkeıit entsprechender Zugeständnisse
überzeugte Damıuıt stellt sıch die VOo  5 Brendle dieser Zuspitzung treilich nıcht aut-
geworfene rage b die auf kontessionellen Ausgleich ausgerichtete Politik der beiden
Maınzer Kurtfürsten vielleicht starker strukturellen Bedingungen ıhres Ämlts (Erzkanz-
erwurde Erfahrung MI1L anderskonfessionellen Nachbarn) begründet lag als 11 C-

nıschen persönlichen Dıisposıtion der beiden Fursten
Brendles Geschichte des 30 Jahrigen Krieges ALLS der Siıcht Anselm (asımırs stellt auch

deshalb wichtigen Beıtrag ZUTFLCF Erforschung des Krieges dar weıl SIC das Wıssen
über die katholische Parteı betraächtlich erweltert Denn ımplizit WIC explizit wendet sıch
die Darstellung 11 allzu bayerısch dominierte Perspektive Brendle legt dar dass
die katholische Parteı eben nıcht 1Ur ALLS Kurfüurst Maxımıilian estand sondern dass
zumiındest b1iıs 632 anderen Fursten und darunter eben VOTL allem Anselm A4aS1mMIr. 11
nıcht unterschätzende Raolle zukam Außerdem geraten noch andere geistliche Fursten

den Blick neben den beiden Mitkurfürsten Ferdinand VO öln und Christoph Phılipp
VO TIrıier VOTL allem Franz WYilhelm VO Wartenberg Gerade Vergleich MI1L diesen WC1 -

den die Spezifika der Posıition Anselm ( asımırs deutlich Anders als Ferdinand der JUN-
SKCIC Bruder axımılıans VO Bayern W alr der Maınzer Kurfüurst nıcht 11 mächtige
Dynastıe gebunden konnte iınsofern Politik machen ohne tamıliiäre Ruücksichten nehmen

INUSSCH Von Phılipp Christoph VOo  5 Sotern unterschied ıhn VOTL allem die wesentlich
CHSCIC Bindung das Reich weshalb die tranzösıischen Gesandten bel Anselm AaSımIır
auf Giranıt bissen und ıhn bald als hoffnungslosen Fall einstutten Im Unterschied

Wartenberg verstand Anselm asımır die Aufgabe des geistlichen Fursten wesentlich
politischer auch pragmatischer letztlich ohl menschenfreundlicher

In die Spielräume geistlichen Fursten Religionskrieg ausgeleuchtet WC1 -

den 1etert das Buch ebenso Beıtrag ZUTFLCF Geschichte der (ermanıa Sacra Man annn
die Darstellung namlıch auch lesen als 11 Wıderlegung der These dass das geistliche
AÄAmt die geistlichen Fursten VO vornhereıin und prinzıpiell ıhren Möglichkeiten C111-

geschränkt habe Selbstverständlich verfügte der Maınzer Kurfüurst nıcht über das mıilıtä-
rische Potential SC1NCS bayerischen Kollegen ber WEn der wichtigste Erzbischof des
Reichs Konzessionen den kontessionellen Gegner fur zulässıg erklärte konnte der
Kalser beruhigt die Instruktionen fur CGesandten nach Westftfalen solche Kon-
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gleich mit der anderen konfessionellen Seite, zu einem Zeitpunkt, als beide damit in ihren 
konfessionellen Lagern noch ziemlich isoliert waren. Entscheidend für diese Bemühun-
gen war, dass Anselm Casimir den Krieg eindeutig als Religionskrieg verstand. Anders 
als z.B. Franz Wilhelm von Wartenberg, der Bischof von Osnabrück, zog der Mainzer 
Kurfürst daraus aber nicht den Schluss, dass dieser Krieg mit Gottes Hilfe deshalb bis 
zu seinem siegreichen Ende durchgefochten werden müsse und Zugeständnisse an die 
Häretiker unzulässig seien, sondern Anselm Casimir fürchtete schon bald nach 1630, dass 
der Krieg für die katholische Partei nicht zu gewinnen sei und eine Fortdauer des Krieges 
zum Verlust des bisher Erreichten führen werde. Da der Krieg aber im Kern, so seine 
Überzeugung, ein Religionskrieg sei, liege in der konfessionellen Frage auch der Schlüssel 
zu seiner Überwindung. Zugeständnisse an die Protestanten seien deshalb unumgänglich 
und auch zulässig, um Schlimmeres zu verhüten und den Frieden zu erlangen. Es ist ein 
zentrales Ergebnis des Buches, aufgezeigt zu haben, dass Anselm Casimir diese Posi-
tion bereits sehr früh ausbildete und im Prinzip bis an sein Lebensende durchgehalten 
hat. Brendle bezeichnet den Religionsfrieden des Westfälischen Friedens deshalb auch 
als Frieden Anselm Casimirs. Er macht damit deutlich, dass der Ausgleich zwischen den 
Religionsparteien nicht allein Johann Philipp von Schönborn zuzuschreiben ist, sondern 
dass hier bereits dessen Vorgänger die entscheidende Grundlage gelegt hat, nicht zuletzt 
mit dem Gutachten, das den Kaiser von der Zulässigkeit entsprechender Zugeständnisse 
überzeugte. Damit stellt sich die, von Brendle in dieser Zuspitzung freilich nicht auf-
geworfene Frage, ob die auf konfessionellen Ausgleich ausgerichtete Politik der beiden 
Mainzer Kurfürsten vielleicht stärker in strukturellen Bedingungen ihres Amts (Erzkanz-
lerwürde, Erfahrung mit anderskonfessionellen Nachbarn) begründet lag als in einer ire-
nischen persönlichen Disposition der beiden Fürsten. 

Brendles Geschichte des 30-jährigen Krieges aus der Sicht Anselm Casimirs stellt auch 
deshalb einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Krieges dar, weil sie das Wissen 
über die katholische Partei beträchtlich erweitert. Denn implizit wie explizit wendet sich 
die Darstellung gegen eine allzu bayerisch dominierte Perspektive. Brendle legt dar, dass 
die katholische Partei eben nicht nur aus Kurfürst Maximilian I. bestand, sondern dass 
zumindest bis 1632 anderen Fürsten, und darunter eben vor allem Anselm Casimir, eine 
nicht zu unterschätzende Rolle zukam. Außerdem geraten noch andere geistliche Fürsten 
in den Blick: neben den beiden Mitkurfürsten Ferdinand von Köln und Christoph Philipp 
von Trier vor allem Franz Wilhelm von Wartenberg. Gerade im Vergleich mit diesen wer-
den die Spezifika der Position Anselm Casimirs deutlich. Anders als Ferdinand, der jün-
gere Bruder Maximilians von Bayern, war der Mainzer Kurfürst nicht an eine mächtige 
Dynastie gebunden, konnte insofern Politik machen, ohne familiäre Rücksichten nehmen 
zu müssen. Von Philipp Christoph von Sötern unterschied ihn vor allem die wesentlich 
engere Bindung an das Reich, weshalb die französischen Gesandten bei Anselm Casimir 
auf Granit bissen und ihn bald als einen hoffnungslosen Fall einstuften. Im Unterschied 
zu Wartenberg verstand Anselm Casimir die Aufgabe des geistlichen Fürsten wesentlich 
politischer, auch pragmatischer, letztlich wohl menschenfreundlicher.

Indem die Spielräume eines geistlichen Fürsten im Religionskrieg ausgeleuchtet wer-
den, liefert das Buch ebenso einen Beitrag zur Geschichte der Germania Sacra. Man kann 
die Darstellung nämlich auch lesen als eine Widerlegung der These, dass das geistliche 
Amt die geistlichen Fürsten von vornherein und prinzipiell in ihren Möglichkeiten ein-
geschränkt habe. Selbstverständlich verfügte der Mainzer Kurfürst nicht über das militä-
rische Potential seines bayerischen Kollegen. Aber wenn der wichtigste Erzbischof des 
Reichs Konzessionen an den konfessionellen Gegner für zulässig erklärte, konnte der 
Kaiser beruhigt in die Instruktionen für seine Gesandten nach Westfalen solche Kon-



BUCHBESPRECHUNGEN 223

Zzess1iOnNen als 1ne OUOption aufnehmen. Auf diesem, fur die trühneuzeıtliche Geschichte
emınent wichtigen Feld, besafß der geistliche Furst einen anderen, 1n diesem Fall größeren
Spielraum, weıl ıhm hier 1ne esondere Kompetenz und Äutorıität zugesprochen wurde.
Brendles Buch zeıgt damıt einmal mehr, dass celbst iIntens1ıv ertorschten Epochen W1€e
dem 30-jährigen Krıeg ımmer noch NECUEC Facetten abzugewınnen sınd.

Bettina Braun

DPEFTER (JESTMANN: Geıistliche und weltliche Gerichte 1m Alten Reich Zuständigkeits-
streitigkeiten und Instanzenzuge (Quellen und Forschungen ZUTFLCF höchsten Gerichtsbar-
eıt 1m alten Reich, 61) öln \We1mar Wıen Boöhlau 2012 VIIL, S59 ISBN 4/78-
3-412-20865-3 Geb 69,90

Gegenstand der Monographie VO (Jestmann 1St die Grenzziehung zwıischen geistli-
chen und weltlichen Gerichten 1m Alten Reich Dabeı stehen Zuständigkeitsstreitigkeiten
und Instanzenzuge 1m Miıttelpunkt. Als Ausgangspunkt wurden weder abstrakte /Zustän-
digkeitsregeln oder Vereinbarungen der Parteıen, noch zeitgenössısche (Jesetze oder die
Rechtspraxı1s, sondern die Prozesspraxıs und besonders die Aussagen der Parteıen und
ıhrer Anwaäalte vewählt (6) Als Quellenbasıs dienen Prozesse VOTL dem Reichskammer-
gericht, die anhand der Auswertung VO Akten und Beispielfällen präsentiert werden.
Geographisch gesehen ezieht siıch die Untersuchung auf 1ne Reihe norddeutscher ZEIST-
hcher und weltlicher Territorien und Städte, die sıch durch den Charakter ıhrer Herr-
schaftsträger, ıhre Landesverfassung und ıhre Kontessionsverhältnisse deutlich VvOoneln-
ander unterschieden. Dabe ergab siıch eın Nn Zusammenhang zwıischen Bekenntnis,
Regierungsform, allgemeiner Verfassung und Gerichtsorganisation. Munster, Osnabrück,
Hıldesheim, Lübeck, Mecklenburg, Schleswig-Holstein-Lauenburg, Lıippe, Hamburg
und Jülich-Berg werden Jjeweıils 1n eınem eıgenen Abschnitt behandelt, der mıiıt eiıner Fr-
gebnıszusammenfassung endet. Di1e Darstellung der Einzelterritorien wırd VO eiıner Fın-
leitung und eınem aut alle Untersuchungsbereiche bezogenen Ergebnisteil umrahmt und
durch eın Vorwort, eın Quellen- und Literaturverzeichnis SOWI1e eın Register erganzt.

ach Aussagen des Vertassers entsteht Ende eın Gesamtbild und estand auch
nıcht die Absicht, 1ne »gleichsam materiellrechtliche oder gerichtsverfassungsrechtliche
Rekonstruktion« anzubieten. Di1e Quellenauswertung ergebe vielmehr, dass der
Verlauf der Trennlinie zwıischen weltlichen und geistlichen Rechtsgegenständen ungeklärt
leiben musse und der Blick 1n die Prozessakten die Annahme eıner eindeutigen Rechts-
lage 1m [/sus modernus wiıderlege. Der AÄAutor spricht 1n diesem Zusammenhang mehrtach
VO der 5>vormodernen Buntheit« und der »partikularen Vieltalt« und betont Ende der
Darstellung, dass sıch celbst höchstrichterliche Entscheidungen offen ZUTFLCF Uneindeutig-
eıt ekannt hätten. Insgesamt gesehen bletet das Buch eınen außerst aufschlussreichen
und iınformatıven Einblick 1n die Argumentatıon VOTL Gerichten 1m Alten Reich Aus —_
diavistischer Perspektive siınd dabei besonders die Abschnitte ZU Rückgriff auf mıttel-
alterliche AÄAutoren und die die eıgene eıt aNgCPaSSLE Verwendung und Modifizierung
VO Argumenten cehr iınteressant. SO berief siıch beispielsweise der katholische Herzog
VO Jülich-Berg anderem auf das Reichskonkordat ALLS dem Jahrhundert und

<a h sıch als Rechtsnachfolger des alsers. Im (GGegensatz dazu zıtlerte der reformierte
raf ZUTFLCF Lıppe ‚Wr ebentalls das Konkordat, beanspruchte aber bemerkenswerterweıse
1n dieser Hınsıcht die Raolle des Papstes In zahlreichen Konflikten oing den Aus-
bau machtpolitischen Einflusses und territor1ale Konsolidierung, wobel sıch (Jestmann
zufolge die Kirche 1n ıhrer Argumentatıon stark auf die Vergangenheıit, die weltlichen (Je-
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zessionen als eine Option aufnehmen. Auf diesem, für die frühneuzeitliche Geschichte 
eminent wichtigen Feld, besaß der geistliche Fürst einen anderen, in diesem Fall größeren 
Spielraum, weil ihm hier eine besondere Kompetenz und Autorität zugesprochen wurde. 
Brendles Buch zeigt damit einmal mehr, dass selbst so intensiv erforschten Epochen wie 
dem 30-jährigen Krieg immer noch neue Facetten abzugewinnen sind. 

 Bettina Braun

Peter Oestmann: Geistliche und weltliche Gerichte im Alten Reich. Zuständigkeits-
streitigkeiten und Instanzenzüge (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbar-
keit im alten Reich, Bd. 61). Köln – Weimar – Wien: Böhlau 2012. VII, 859 S. ISBN 978-
3-412-20865-3. Geb. € 69,90.

Gegenstand der Monographie von P. Oestmann ist die Grenzziehung zwischen geistli-
chen und weltlichen Gerichten im Alten Reich. Dabei stehen Zuständigkeitsstreitigkeiten 
und Instanzenzüge im Mittelpunkt. Als Ausgangspunkt wurden weder abstrakte Zustän-
digkeitsregeln oder Vereinbarungen der Parteien, noch zeitgenössische Gesetze oder die 
Rechtspraxis, sondern die Prozesspraxis und besonders die Aussagen der Parteien und 
ihrer Anwälte gewählt (6). Als Quellenbasis dienen Prozesse vor dem Reichskammer-
gericht, die anhand der Auswertung von Akten und Beispielfällen präsentiert werden. 
Geographisch gesehen bezieht sich die Untersuchung auf eine Reihe norddeutscher geist-
licher und weltlicher Territorien und Städte, die sich durch den Charakter ihrer Herr-
schaftsträger, ihre Landesverfassung und ihre Konfessionsverhältnisse deutlich vonein-
ander unterschieden. Dabei ergab sich ein enger Zusammenhang zwischen Bekenntnis, 
Regierungsform, allgemeiner Verfassung und Gerichtsorganisation. Münster, Osnabrück, 
Hildesheim, Lübeck, Mecklenburg, Schleswig-Holstein-Lauenburg, Lippe, Hamburg 
und Jülich-Berg werden jeweils in einem eigenen Abschnitt behandelt, der mit einer Er-
gebniszusammenfassung endet. Die Darstellung der Einzelterritorien wird von einer Ein-
leitung und einem auf alle Untersuchungsbereiche bezogenen Ergebnisteil umrahmt und 
durch ein Vorwort, ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Register ergänzt. 

Nach Aussagen des Verfassers entsteht am Ende kein Gesamtbild und es bestand auch 
nicht die Absicht, eine »gleichsam materiellrechtliche oder gerichtsverfassungsrechtliche 
Rekonstruktion« anzubieten. (716). Die Quellenauswertung ergebe vielmehr, dass der 
Verlauf der Trennlinie zwischen weltlichen und geistlichen Rechtsgegenständen ungeklärt 
bleiben müsse und der Blick in die Prozessakten die Annahme einer eindeutigen Rechts-
lage im Usus modernus widerlege. Der Autor spricht in diesem Zusammenhang mehrfach 
von der »vormodernen Buntheit« und der »partikularen Vielfalt« und betont am Ende der 
Darstellung, dass sich selbst höchstrichterliche Entscheidungen offen zur Uneindeutig-
keit bekannt hätten. Insgesamt gesehen bietet das Buch einen äußerst aufschlussreichen 
und informativen Einblick in die Argumentation vor Gerichten im Alten Reich. Aus me-
diävistischer Perspektive sind dabei besonders die Abschnitte zum Rückgriff auf mittel-
alterliche Autoren und die an die eigene Zeit angepasste Verwendung und Modifizierung 
von Argumenten sehr interessant. So berief sich beispielsweise der katholische Herzog 
von Jülich-Berg unter anderem auf das Reichskonkordat aus dem 15. Jahrhundert und 
er sah sich als Rechtsnachfolger des Kaisers. Im Gegensatz dazu zitierte der reformierte 
Graf zur Lippe zwar ebenfalls das Konkordat, beanspruchte aber bemerkenswerterweise 
in dieser Hinsicht die Rolle des Papstes. In zahlreichen Konflikten ging es um den Aus-
bau machtpolitischen Einflusses und territoriale Konsolidierung, wobei sich P. Oestmann 
zufolge die Kirche in ihrer Argumentation stark auf die Vergangenheit, die weltlichen Ge-


